
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/5/9 2Ob93/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1956

Norm

ABGB §1311 IIb

KFG 1955 §18

StVO §60 Abs4

Rechtssatz

Bei Verletzung der Schutzvorschrift der §§ 19, 101 KfV 1947 (mangelnde Rückstrahler) kann sich der Halter von der

Haftung für einen Unfall nur durch den Beweis befreien, daß der Schaden auch bei Einhaltung dieser Vorschriften, dh

auch bei Vorhandensein des Rückstrahlers in der gleichen Weise eingetreten wäre, also zB auch durch das Erkennen

der Blendlinse auf weniger als fünfundzwanzig Meter Entfernung nicht verhindert worden wäre.
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